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AMTSGERICHT KOLN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

ln dem Rechtsstreit

oes

Prozessbevol I mächtigte: Rechtsanwelte Kurtenbach l, Kurtenbach ll, Comet,
1394, Kalk.M0lheimer Str. Zl -K 1gg4-, S,1103 Kötn
009a5/t!1/t(ie

g e g e n

i

die Zünch Versicherung AG, ges,vertr,d.d.Vorstand, Woninger Str. 11-1g, 5066g

Prozessbevollmächtl gte:

hst das Amtsgericht Köln
im vereinfactren Verfahren gemäß S 495a ZpO
ohne mündliche Veüand{ung am 8.6,2005
durch den Richter am Amtsgericht Bartsls,



ft ir Recht erkannt;

(ohne Tathestand gemäß g 313 a ZPO)

Entgcheidungsgr{lnde:'

Die zr:lässige Klage ist in vollem Umfangd begrundet.

sung mit dBr Materie d6s SchadenseroaEreöhts €inschließllch
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Di€ Beklagte wird verufteilt, €n d6n Ktäger f/,14 EUR nabst Znsen
Höhe von 5 %-Funkien tlber dem jeweiligen Basiszinssafr seit dem
'I 1-3.20OS zu zahlen.

tm Übrigen wird die Klage abgewissen.

Die Kosten des Rechtsstrefts trägt die Beklagte_

Das Urteil iet vorläufig volletreckbar.

Die Beklagte schuldst die Etegleichung der Klageforderung als Bestandteit des von
nach gg 3 PflversicherungsG, 7 stvc, 249 BGB geschurdeten schadensersaE,
die Kosten der zweckentsprechenden angemegsenen Rechtsverfolgung mitumfa66t-

Hiera.r gehörten vorüegend 6uoh die Gebühren filr die anwariliche vertretung. Die
rechtigung der Krageforderung ergibt eich daraus, dass vorriegend BnEegen der
fassung der Bekragten nfcht redlglich eine 1,3.hche ces.häftsgebühr entstanden
sondem eine höhare Gebohr entßtend. wail die sache umfangrelch und schwierig
wobel bei der Bectmmung des Sahes von {,9 Ermessensfehler nlcht ersichtlich

Der besondere umfang der Angetegenhert ergab eich aus der sich schrießfich ars
gereohtfertigt erweisenden Kürarng der von dem Eachveretändlg€l,l
Werte, die eine Rückfrage bsi dem Sachverständlgen und weitera KonesDondenz
fonlerten. Die besondere Schwierigkait Ergab slch daraus, dass eine vartiefte

cherche erforderlich wär, um über die ergän2ende Stellqngnahme des
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gen und den rechtlichen Hinweis auf die Porsohe-Enkcheidung des BGH dfe
zu einem Einlenken bewegen zu können.

Das Gericht ist angesiohF dee dem Rechtsanwalt elngoräurnten Ermessens
schränK auf elne Kontmlle dahin, ob die Bestirnmung unblllig ist (S t4 Abs. 1
RVG), wofli r angesichts der aulgezeigten Umstände niclrta erslchdich ist , wobei
enischiedan werden muss, ob ein Sak von ',| ,9 dio Unbllligkeitsgrenze
hätte oder das Entfallen etwa d66 Telefonates mit dem sachveretändigen oder
Fehlen des Hinweises äuf die porscho-Rechtsprechung bereits den 1,9 factren
'als unbillig erscheinen ließe, Vodiegand waren diese besonderen Umsfände

und rechtfertigten aul diese wBise die getrofiene ermessensfehlerftele Bestimmung.

Die Elnhoiung eines Gutachtens der Rechtsanwaltskammer nach g 14 Abs. 2 RVG
nicht erforderlich, da vorliegend kein Streit z,vjschen Anwalt und Aufuaggeber
zwischen Auftraggeber und einem ersaEpflichtigem Driüen gegeben ist (Bveilc
Büro 1982,857; OLc Frdnldirrt a,M. FamFlZ 1992, ?11).

Der Zinsanspruch ergibt sich aus den Sg 286,2BS BGB_

Wegen de6 Anspruchs auf Zahlung wsitsmr S,- EUR war die Klage als
abzuweisen, weil Insoweit jegriöher ansprirchsbegrilndende sachverhalt zu
t5t .

Die Nebeneniecheidungen

713zPO.

Streitwert: 77,14 EUR

beruhen auf den SS 01, 92 Abs. Z Nr..t, Z08 Nr. 11.2

Bartels


